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Sachverhalt und Anträge 

I. 	Die europãische Patentanineldung Nr. 84 108 575.6 

wurde durch die Entscheidung der Prufungsabteilung des 

Europãischen Patentamts vom 10. Mai 1989, zur Post gegeben 

am 10. August 1989, auf der Grundlage des mit Schreiben 

vom 21. September 1984 eingereichten Patentanspruchs 1 

zurückgewiesen. 

II. 	Die Zurüc]cweisung wird damit begründet, daB der Gegenstand 

des unabhangigen Patentanspruchs 1 gegenüber den folgenden 

Dokumenten nicht auf einer erfinderischen Tãtigkeit im 

Smile des Artikels 56 EPU beruht: 

Dl: DE-A-3 209 763; 
TRANSACTIONS of the ASME, 77, Januar 1955, H.W. 

IVERSEN "Performance of the Periphery Pump", 

Seiten 19 bis 28; Seite 22, Tabelle 1; 

GB-A-673 796. 

III. Gegen die Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

(Patentarunelderin) bereits am 20. Juli 1989 unter 

gleichzeitiger Zahiung der Beschwerdegebühr Beschwerde 

eingelegt. Die schriftliche Begründung ist ebenfalls am 

20. Juli 1989 eingegangen. 

Iv. 	Im Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat die Beschwerde- 

führerin mit Schreiben vom 18. Dezember 1989 eine neue 

Seite 3 der Beschreibung eingereicht. 

V. 	In der mündlichen Verhandlung an 22. Mai 1990 hat die 

Beschwerdeführerin neue Patentansprüche 1 und 2, sowie 

neue Seiten 1 und 2 der Beschreibung eingereicht. 

Der nunmehr geltende Patentanspruch 1 lautet: 
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"Kraftstoffórderaggregat mit einem nach dem Peripheral-
prinzip (Westco-Prinzip) arbeitenden, in einem Pumpen-
gehãuse drehbar gelagerten Laufrad (1), dessen Durchmesser 
zwischen 20 urid 65 mm liegt und dessen AuBenumfangsbereich 
sich mit beiderseits in gleichiniBigem Abstand voneinander 
vorgesehenen Schaufein (20) unter Bildung von Schaufel-
riuten (21) in einen Fãrderkanal (2) des Pumpengehãuses 
erstreckt, wobei ein erstes charakteristisches 
geometrisches Mer]a1 Rm=S/L  der Pumpe innerhalb eines 
Bereiches von ungefàhr 04 his 2 mm liegt, mit S als der 
zwischen der Fôrderkanalwandung (22) und dem Laufradumfang 

eingeschlossenen Querschriittsflãche und L als der 
Umfangs].ãnge des in den Förderkana]. (2) eingetauchten 
Querschnittes des Laufrades (1), dadurch gekennzeichnet, 
daB ein zweites charakteristisches geometrisches l4er]a1 
R5 B/E einen Wert von 1,4 bis 1,5 hat und ein drittes 
charakteristisches geometrisches Mer)a1 RaA2/Ai der 
Pumpe innerhaib eines Bereiches von ungefãhr 0,5 his 1,1 
liegt, mit B als der axialen Breite des Laufrades (1), mit 
E als der radialen Schaufelhôhe bzw. der Eintauchtiefe des 
Laufrades (1) in den Fôrderkanal (2, 26), mit A1 als der 
Summe der beiden sich seitlich des Laufrades (1) 
erstreckenden Teilflãchen der Querschnittsflãche S, die 
sich jeweils aus dem Produ]ct aus der radialen Schaufelhãhe 
E und dem axialen Abstand t1 zwischen Laufrad (1) und 
axialer Förderkanalwandung (22) ergeben und mit A2 als der 
restlichen Teilfláche der Querschnittsflàche 5, die sich 
aus dem Produkt des radialen Abstandes t2 zvischen dem 
Laufradumfang (23) und der radialen Fãrderkanalwandung 

und der Summe der Breite B des Laufrades (1) und des 
zweifacheri axialen Abstandes t1 ergibt." 

VI. 	Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene 
Eritscheidung aufzuheben und ein Patent zu erteilen auf der 
Grundlage der folgenden Unterlagen: 
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- 	Patentansprüche 1 urid 2 wie eingereicht wãhrend der 
mündlichen Verhandlung vom 22. Mai 1990; 

Beschreibung: Seiten 1 und 2, wie eingereicht wâhrend 
der mündlichen Verhandlung vom 22. Mai 1990; Seite 3 
wie eingereicht mit Schreiben vom 18. Dezeber 1989; 
Seiten 4 und 5 der ursprünglich eingereichten 

Beschreibung; 

- 	Zeichnungen: Blatt 1/1 wie ursprünglich eingereicht. 

Entscheidullgsgründe 

Eine Beschwerde, die nach Verkündung einer Entscheidung in 
einer mündlichen Verhandlung (hier 10. Mai '1989), aiDer vor 
Zustellung der schriftlich begründeten Entscheidung 
eingelegt (hier 10. August 1989) wird, wâhrt die Frist 
nach Artikel 108, Satz 1 EPU (Entscheidung T 389/86 
"BeschwerdefriSt/BEHR"; AB1. EPA, 1988, 87). 

Die Beschwerde entspricht somit den Artikeln 106 bis 108 
sowie der Regel 64 EPU und ist daher zulãssig. 

Anderungen 

Die Prüfung, ob die Anderungen im Patentanspruch 1 und in 

der Beschreibung zu].âssig sind, ergibt folgendes: 

2.1 	Der geltende Patentanspruch 1 unterscheidet sich vom 
ursprünglich eingereichten Patentanspruch 1 durch fo].gende 
And erung: 

i) Statt "Kraftstoffôrderaggregat mit einem Antriebsteil 
und einem von diesem angetriebenen Puinpenteil" wird 
nur noch em "Kraftstoffôrderaggregat" beansprucht. 
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Da as aber für jeden Fachmann eindeutig klar ist, daB 
a in solches Aggregat auch angetrieben werden muB, 
enthãlt der Ausdruck "Kraftstoffôrderaggregat 
implizit nicht nur einen Pumpenteil, sondern auch 

einen Antriebsteil. Deswegen geht der Gegenstand, der 

durch die Streichung der Wôrter "mit einem 

Antriebsteil und einem von diesem angetriebenen 
Pumpenteil" in Patentanspruch 1 entsteht, nicht über 

den Inhalt der Patentanmeldung hinaus. 

Der Laufraddurchmesser wird im Bereiche zwischen 20 
und 65 mm beansprucht. Dies wird durch die 

ursprüriglich eingereichte Beschreibung (Seite 3, 
Zeilen 13 bis 19 im Zusammenhang mit Seite 1, 
1. Absatz, Zeile 6) gestützt. 

Mer]a1 Rs  ist auf einem Bereich zwischen 1,4 und 1,5 
und Merkmal Ra  auf einen so].chen zwischen 0,5 und 1,1 
beschrAnkt worden. 

Diese Beschrãnkungen stützen sich einerseits auf die 

ursprünglich eingereichten Bereiche von 0,5 bis 1,5 
für die Ner)a1e Ra  mid R5  und andererseits auf die, 
im Ausführungsbeispiel nach Figur 3 und der damit 

übereinstimmenden Beschreibung (Seite 5, Zeilen 7 bis 

11) of feribarten spezifischen Werte für Ra  und R5 , 

nãinlich R'11,4 Und Ra1,1. 

GemãB der Entscheidungen T 2/81, "Methylene-bis-

(phenylisocyanat)/MOBEY", AB1. EPA, 1982, 394 und 

T 201/83, "Bleilegierungen/SHELL", AB1. EPA, 1984, 

481 ist die Bildung von Teilbereichen zulãssig, wenn 
diese unmittelbar, durch die Kombination von einem 

offenbarten al].gemeinen Bereich einerseits und einem 
of feribarten spezifischen Wert, inrierhalb dieses 

aligemeinen Bereiches, andererseits, ableithar sind. 

02293 
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Wie in der letzteren Entscheidung ebenfalls erwãhnt, 

sind die verwendeten Einzelwerte im gegebenen Fall 

nicht voneinander abhängig. Durch die so definierten 

Teilbereiche wird kein neuer Gegenstand in Sinne des 

Artikels 123 (2) EPU, sondern eine Beschrãnkung 

desselben erzielt. 

	

2.2 	Bei den Anderungen in der Beschreibung handelt es sich 

lediglich um Aripassungen im zulãssigen Rahmen. Die 

genannten Anderungen sind deshaib nicht zu beanstanden. 

	

3. 	Neuheit 

	

3.1 	Dokument Dl befaBt sich mit einem Kraftstoffórderaggregat 

nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1. Die Parameter 

R. und Ra  werden aber in Dokument Dl weder explizit 

genannt noch implizit angedeutet. Auch die Figuren 3 und 4 
geben einem Fachmann keine weitere Information. Die Wort-

wahi auf Seite 7, Zeilen 2 bis 9, d. h. "die Figur ist 

eine Teilschnittansicht und dient zur Erklãrung der die 

DurchfluBóffnung charakterisierenden GróBe" gibt nur an, 

daB in diesen Figuren die, die in Patentanspruch 1 

enthaltende GrôBe Rm zusainmensetzenden Parameter kiar 

gezeigt werden, n&mlich die Flàche S (a-b-c-d-h-g-f-e-a) 

und die Umfangslãnge L (a-b-c-d) (Beschreiburig Seite 13, 

Zeilen 21 bis 35). 

Ein Fachxnann würde am Prioritãtstag der europãischen 

Amneldung ohne Kenntnis der Erfindung, also ohne Kenntnis 

der Wichtigkeit bestimmter anderer Verhâltnisse, nur die 

in dem Dokument Dl hervorgehobene und definierte GrôBe 

erkennen, nãmlich die Umfarigslãnge L und die Flãche S. 

Eine darüber hinausgehende Bewertung der Figuren 3 und 4 

in Dokuinent Dl, wie es die Prüfungsabteilung durch eine 

Berechnung der GrôBen R5  und Ra  geinacht hat, ist nach 
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Meinung der Kammer nicht zu].âssig, veil weder diese GrãBen 

noch die zur Berechnung dieser GrôBen benôtigten Parameter 

in der Anmeldung überhaupt erwähnt worden sind und 

veil diese Parameter nicht einfach durch Nachmessen der 

Figuren bestit werden kónnen (siehe T 204/83, 

Venturi/CHARBONNAGES, AB1. EPA 1985, 310). Dies umsomehr, 

als sich dann herausstellt, daB die in Dokwnent Dl als 
wesent].iches XerJal bezeichnete -GrãBe nicht in den 

hier beanspruchten Bereich fãl].t. 

Die Bemerkung der Prüfungsabteilung, daB die R 5  und Ra 
GróBen dimensionslose Verhãltnisse sind, hilft hier nicht 

weiter. Das Herauslesen von Massen aus einer 
unmaBstãblicheri Zeichnung ur*d deren Iribezugsetzung zu 
bislang unbekannten GrãBen (R 5  und Ra)  kann da, wo 
eine andere als wesentlich betrachtete und be)cannte GrôBe 
nicht so behandelt werden darf (veil sie dann auBerhaib 
des angegebenen Bereichs liegt), nur als unzulãssige 
Betrachtungsweise "ex post facto" angesehen verden. 

Auch die Vermutung, daB die Pumpe nach Dokument Dl in 

Serie gefertigt wird, also wirklich existiert, kann nur 
dann eine Rolle spielen, venn eine solche Pumpe im 
Prüfungsverfahren wirklich vorliegt und die Abmessungen 

kiar und genau, durch konkrete Beweise unterstützt, 
definiert verden kônnen. Solange dies nicht der Fall ist, 
karin die Vermutung der Fertigung bzw. der Existenz die 

Neuheit des beanspruchten Gegenstandes nicht angreifen. 

3.2 	Die Dokumente D2 und D3 beschreiben zuar einige 

Peripheral-Pumpen mit spezifischen Abmessungen, die 

charakteristischen geoinetrischen XerJcuale Rm,  R5  Ufld Ra 
sind aber veder erwãhnt noch angedeutet. 
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Darüer hinaus ergibt die Berechnung der GröSen anhand 

dieser spezifischen Abmessungen Werte die auBerhaib den 

beanspruchtefl Bereichen liegen: 

Dokument D2: Seite 21, Figur 5: Ra=0,3; Rm= 0 , 43 " 
(10,92 mm); 
Seite 22, Figur 7 und Tabel].e 1: 

Rm>2,286 mm 

Dokument D3: (Figur 1 und 2, Seite 5, Zeilen 89 bis 95): 

- Figur 2, linke Hâlfte, Kana]. 32 a: Rm=0,12" 

(3,05 	) Ra=0,41 
- Figur 2, rechte Hãlfte, Kanal 32b: Rm=0,1 28 " 

(3,28 mm). 

	

3.3 	Auch durch das andere, während der Recherche angezogenen, 

aber nicht gleich relevante Dokuinent wird der Gegenstand 

des Patentanspruchs 1 nicht bekannt gemacht. 

	

3.4 	Der Gegenstand des Patentanspruches ist deshaib neu in 

Sinne des Artikels 54 EPU. 

	

4. 	Aufgabe und Lósung 

	

4.1 	Ubereinstiminend mit der Beschwerdeführerin und mit der 

- Prüfungsabteilung sieht die Kammer ais nãchstkommenden 

Stand der Technik denjenigen gemaB Dokument Dl an, auf den 

sich der Oberbegriff des Patentanspruchs 1 bezieht. 

	

4.2 	Bei diesem bekannten Stand der Technik wird zur Erzielung 

einer Pumpe, die Brennstoff unter hohem Druck mit geringer 

DurchfluB].eistung fôrdert urid die eine Verringerung hin- 

sichtlich des Gewichts, des, elektrischen Leistungs-

verbrauchs und der Herstellungskosten ergibt, gefordert, 

daB der AuBendurchmesser des Laufrades und eine GrãBe Rm, 

jede innerha].b eines bestinunten Bereiches liegen. 
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Die Beschwerdeführerin hat ausgeführt (Seiten 1 und 2 der 
Beschreibung, Figuren 1 und 2), daB die Ausgestaltung der 
Peripheralpuape allein unter Berucksichtigung dieser GrôBe 
R. nicht ausreicht, urn eine optimal arbeitende Purnpe zu 
konstruieren. 

	

4.3 	Deswegen ist die der Erfindung zugrunde].iegende technische 
Aufgabe darin zu sehen, eine Pumpe bereitzustellen, bei 
der die Kanal- und Laufradproportionen so zu wãhlen sind, 
daB der Wirkungsgrad der Pumpe weiter verbessert wird, 
d. h. besonders herausragende hydraulische Kennwerte 
erzielt werden. 

	

4.4 	DaB die Aufgabe durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1 
(durch das bekannte geometrische !4er)a1 Rm  und durch die 
zwei zusãtzlichen Xer)anale R5  und Ra)  gelôst wird, 
ist mit der Beschreibung und der wAhrend der mündlichen 
Verhandlung geâuBerten Darlegungen glaubhaft dargetan. 

Ein Fachann bekoinmt darnit ein Instrumeritarium, das ihin 
erlaubt, eine geeignete und optiznierte Pumpe für Otto-
l4otor-Kraftstoffe zu konstruieren, die zuin Einbau klein 
gehalten werden kann und die die Erkenntnisse der 
BeschwerdefUhrerin in bezug auf ein günstiges Verhãltnis 
zwischen einerseits der Umlaufstrômung mit Impulsaustausch 
in den Seitenkanâlen und andererseits die Schleppstrômung 
irn Fãrderkanal Rechnung trágt. 

Die Beschwerdeführerin hat vãhrend der mündlichen 
Verhandlung ausgeführt, daB durch die vorgenommenen 
Beschr&nkung der Werte R5  (1,4 bis 1,5) Und Ra (0,5 bis 
1,1) der Gegenstand sich durch eine ganz konkrete Laufrad- 
gesta].tung (Rs11B/E) und eine darnit zusammenhingende 
Kanalgestaltung (Ra/A1) auf den für die fiblichen Otto-
Motor-Kraftstoffe vichtigen Bereich konzentriert hat. 
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5. 	Erfinderische Tãtigkeit 

	

5.1 	Zur Lãsung der Aufgabe findet der Fachmann in Dokument Dl 

keinen Fingerzeig in Richtung der Erfindung. In der Tat 
hat sich das Dokument Dl zwar mit einer Verbesserung des 

Peripheralpuinpen-Wirkungsgrades auseinandergesetzt. Dabei 
wurden aber nur die GróBe Rm  (Fig. 5) und der Laufrad-

Durchmesser (Fig. 6) beachtet. Ein Hinweis andere Gr68en 

und insbesondere die bisher noch nicht erwãhnten GrãBen R5  
urid Ra  zu beachten, ist Dokuinent Dl nicht zu entnehxnen. 

	

5.2 	Auch ein Versuch eines Konstruktions-Ingenieurs, von einer 
Pumpe nach Dokuinent Dl (z. B. Figur 5: Rm=l  mm) auszugeheri 

und den Kanal (S=A2+A1) g1eichinãig (t1=t2) um das Laufrad 

zu ].egen (wie es anscheinend in den Figuren 3 und 4 

gezeigt wird) führt nach l4einung der Rammer, noch nicht 

zur Arimeldungsgegenstand, da damit u. a. noch nicht über 

die Laufrad-Gestai.tung entschieden wird. Darüber hinaus 

findet ein Fachinann kein Indiz un erwãhnten Stand der 
Technik oder in seinem üblichen Kenntnisstand, daB eine 
soiche GleichinãBigkeit zu einem verbesserten Wirkungsgrad 
fuhrt bei Pumpen für Otto-Motor-Kraftstoffe, weil auch 

unter soichen Bedingungen für die geometrischen !4er)a1e-- 

R5  und Ra  noch ein weiterer Spielraum übrig bleibt. 
Aufgrund der Einschrãnkung des Wertbereichs ist es 

glaubwürdig, daB durch die enge Auswahl der gegebenen 

Werte tatsãchlich eine neue Rombination der Bedingungen 

mit Vorteil beansprucht wird, die auch nicht vorhersehbar 
war (siehe T 198/84, "Thiochlorformiate/HOECHST", 

AB1. EPA, 1985, 209). 

	

5.3 	Auch die anderen Dokumente (U. a. D2 und D3) enthalten 
keine Hinweise, daB gerade andere Verhãltnisse, wie etwa 

R5  und Ra,  nicht nur wichtig, sondern auch verbesserungs-
relevant seien. Da ein Fachinanri weder diese spezifische 
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GrôBe, noch einen Bereich für diese GrãBen in diesen 
Dokuinenten erkennen kann, kann er durch die Lehre dieser 

Dokumente auch nicht ar*geregt werden, solche GrãBen und 
deren Bereiche in einer Periphera1pupe nach Dokument Dl 

anzuwenden. 

	

5.4 	Es ist zwar richtig, daS in Dokument D2 angegeben wird 
(Seite 24, linke Spalte, 7. Absatz: 1), daB die 

verschiedene Laufrad- und Fôrderkanalabmessungen geindert 

werden kônnen, was für einen Fachmann natürlich selbst-
verständlich ist, aber sine prãzise Definierung der in 

Patentanspruch 1 beanspruchten GrôBen und deren Bereiche 
wird dadurch nicht gegeben, so daB es ohne eine nachherige 
Betrachtung nicht ersichtlich ist, wie man ohne 
erfinderische Tatigkeit zu der die Aufgabe lôsenden 
Erfindung, kommen kann. 

	

5.5 	Die Behauptung der Prüfungsabteilung, daB die durch den 
Stand der Technik bekannten Geometrien, Flãchenver-

hãltnisse ergeben, die alle im Rahinen des beanspruchten 
Bereichs liegen, kann durch die Rammer nicht gefolgt 
werden. Einerseits nimmt keine dieser bekaruiten 

Geometrien, wie bereits in Abschnitten 3.1 und 3.2 
dargelegt, die Neuheit des Gegenstands nach Patent-
anspruch 1 vorweg. Andererseits ware es an Hand der 
spezifischen Abmessungen in Dokumenten D2 und D3 leicht 
nachzurechnen gewesen, daB der Wert Ra  (A2/A1) wesentlich 

auBerhalb des beanspruchten Bereichs fãllt (Dokument D2: 
Seite 21, Fig. 5: Ra0,3  und Seite 22, Fig. 7 und 
Tabelle 1: RaO,84;O,69;O,56;2,2;1,4;1,14;0,9;1,9;1,6; 
1,3; Dokument D3: Figur 2, linke Hãlfte, Ra0,41  -rechte 
Hãlfte, Ra0,6).  Darüber hinaus ist es nach Meinung der 
Km1ner in ein techniaches Gebiet wo die Strãmurigsver-

hãltnisse durchaus vichtig, ja sogar wesent].ich für den 
Wirkungsgrad einer Pumpe sind, nicht relevant, bestimmte 

Abmessungen in einer Figur eines Dokuments mit bestizmten 
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Abinessungen einer anderen Figur eines anderen Dokuments so 
einfach zu konthinieren, ohrie dafür irgendwo ein Indiz zu 
haben, daB diese Kombination zur Lôsung des angegebenen 
Problems wichtig sein kann. 

4.6 	Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht deshalb auf 
einer erfinderischen Tãtigkeit im Sinne des Artikels 56 
EPTJ. 

5. 	Der geltend gemachte Patentanspruch 1 und der davon 
abhãngige Patentanspruch 2, in Verbindung mit der 
Beschreibung und den Figuren kónnen deshalb als Grundlage 
für die Patenterteilung dienen. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Vorinstanz mit Auflage zurück-
verwiesen, ein Patent aufgrund der im Abschriitt VI 
definierten tJnterlagen zu erteilen. 

Der Geschâftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

N. Maslin 
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